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Preisübersicht
Trinkwasser sowie Bereitstellungsentgelte für Wasserzähler, 
Zusatzwasseranschlussleitungen, Standrohre, Hydranten und 
Feuerlöschanschlüsse der RhönEnergie Fulda GmbH,
gültig ab 1. August 2025

1. Allgemeine Tarifpreise (zu § 4 AVBWasserV)

1.1	 Der Mengenpreis je Kubikmeter Trinkwasser beträgt netto 2,17 € (brutto 2,32 €).
1.2	 Der Trinkwasserpreis setzt sich zusammen aus einem Grundpreis für die Bereitstellung der Wasserversorgungsanlagen und für 

die Vorhaltung der Messeinrichtung sowie einem Mengenpreis je Kubikmeter Trinkwasser.

Der Grundpreis richtet sich nach der gekennzeichneten Zählergröße und beträgt:	
								        netto (€)	 brutto (€)
	 für Hauswasserzähler 	 Q3	 4		 ¾“	 jährlich	 96,00	 102,72
	 für Hauswasserzähler 	 Q3	 10 		  1“	 jährlich	 576,00	 616,32
	 für Hauswasserzähler 	 Q3 	 16		 1½“	 jährlich	 1.247,00	 1.334,29
	 für Großwasserzähler 	 Q3 	 25	 DN	50	 jährlich	 1.632,00		  1.746,24
	 für Großwasserzähler 	 Q3 	 63	 DN	80	 jährlich	 2.303,00	 2.464,21
	 für Großwasserzähler 	 Q3 	 100	 DN	 100	 jährlich	 2.687,00	 2.875,09
	 für Großwasserzähler 	 Q3 	 250	 DN 	1 50	 jährlich	 3.646,00	 3.901,22
	 für Verbundwasserzähler 	 Q3 	 25	 DN	50	 jährlich	 1.823,00	 1.950,61
	 für Verbundwasserzähler 	 Q3 	 63	 DN	80	 jährlich	 2.495,00	 2.669,65
	 für Verbundwasserzähler 	 Q3 	 100	 DN	 100	 jährlich	 2.879,00	 3.080,53
	 für Verbundwasserzähler 	 Q3 	 250	 DN 	1 50	 jährlich	 3.838,00	 4.106,66

Für die Vorhaltung zusätzlicher Zähler werden Grundpreise nach obiger Tabelle erhoben.
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2. Bereitstellung von Zusatzwasseranschlüssen

Als Zusatzwasseranschluss wird ein Wasseranschluss bezeichnet, aus dem während des ganzen Jahres oder während der über-
wiegenden Zeit des Jahres nur ein Teil des Wasserbedarfs gedeckt wird. Der übrige Teil des Gesamtbedarfs wird aus einer 
eigenen Versorgungsanlage entnommen.

Die Bereitstellungsentgelte richten sich nach der gekennzeichneten Zählergröße und betragen:		
								        netto (€)		  brutto (€)
	 für Hauswasserzähler von	 QN 2,5	bis QN 6			   jährlich	 489,00	 523,23
	 für Hauswasserzähler	 QN	 10			   jährlich	 880,00	 941,60
	 für Verbundwasserzähler 	 QN	 15			   jährlich	 979,00	 1.047,53
	 für Verbundwasserzähler	 QN	 40			   jährlich	 1.370,00	 1.465,90
	 für Verbundwasserzähler	 QN	 60			   jährlich	 1.566,00	 1.675,62
	 für Verbundwasserzähler	 QN	 150			   jährlich	 2.056,00	 2.199,92

Außerdem ist zum jeweiligen Mengenpreis der Ziff. 1.1. eine monatliche Mindestabnahme zu bezahlen, die 2/3 der durchschnitt-
lichen Abnahme der 3 Monate eines Kalenderjahres mit höchster Abnahme beträgt.

3. Bereitstellung von Standrohren, Hydranten und Feuerlöschanschlüssen (zu § 22 3 [3], [4] AVBWasserV)

3.1	 Standrohre zur Abgabe von Bauwasser oder für andere vorübergehende Zwecke werden von RhönEnergie Fulda GmbH auf  
der Basis gesondert zu treffender Vereinbarungen herausgegeben. Für Wasserentnahme am Hydranten sind nur RhönEnergie-
eigene Standrohre erlaubt. Eine Entnahme von Wasser über fremde Standrohre ist nicht gestattet und kann sowohl zivil- als 
auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

3.2	Erstellung und Einrichtung von Hydranten und Feuerlöschanschlüssen sind bei der RhönEnergie Fulda GmbH gesondert zu 
beantragen.

3.3	Über die Vorhaltung von Löschwasser ist mit der RhönEnergie Fulda GmbH lt. § 1 (2) AVBWasserV ein separater Vertrag ab-
zuschließen.

3.4	Hydranten und Feuerlöschanschlüsse werden von der RhönEnergie Fulda GmbH plombiert. Bei Inanspruchnahme muss die 
RhönEnergie Fulda GmbH, außer im Falle eines Brandes, vorher verständigt werden. Im Brandfalle ist die RhönEnergie Fulda 
GmbH  unverzüglich zu benachrichtigen.

4. Umsatzsteuer

Auf die angegebenen Nettopreise wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegte Höhe zusätzlich berechnet. 
Inklusive der zurzeit gültigen Umsatzsteuer von 7 % (ausgenommen Abwasser) ergeben sich die angegebenen Bruttopreise.

Trinkwasser


